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6. Gesetz: Wiener Kleingartengesetz; Änderung. 

6. 
Gesetz vom 22. November 1985, mit dem das 

Wiener Kleingartengesetz geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Das Gesetz vom 12. Dezember 1978 über die 
Schaffung von Kleingärten (Wiener Kleingartenge
setz), LGBI. für Wien Nr. 3/1979, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Abs. 7 hat zu lauten: 

„(7) Aufschließungswege sind die zur Verbin
dung der Kleingärten und Gemeinschaftsflächen 
mit einer öffentlichen Verkehrsfläche notwendigen 
Wege." 

2. § 2 Abs. 8 hat zu lauten: 

„(8) Nebenwege sind von den Aufschließungs
wegen zu den Kleingärten und Gemeinschaftsflä
chen führende, nicht befahrbare Wege." 

3. § 2 Abs. 13 hat zu lauten: 

„(13) Kleingartenhäuser sind Baulichkeiten in 
Kleingärten mit der Widmung ,Grünland - Erho
lungsgebiet - Kleingartengebiet', Lauben sind 
Baulichkeiten auf vorübergehend kleingärtnerisch 
genutzten Grundflächen. Kleingartenhäuser und 
Lauben müssen zumindest einen Aufenthaltsraum 
enthalten und dürfen nicht der Befriedigung eines 
ständigen Wohnbedürfnisses dienen." 

4. § 3 lit. b und c haben zu lauten: 

„b) Bestimmungen über die Beschränkung der 
zulässigen baulichen Ausnützbarkeit in 
Kleingartenanlagen und Einzelkleingärten 
gemäß § 8 Abs. 1. 

c) Bestimmungen über die Beschränkung der 
zulässigen Gebäudehöhe von Baulichkeiten 
in Kleingartenanlagen und Einzelkleingärten 
gemäß § 8 Abs. 2." 

5. § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Ein Beschluß über die Zulässigkeit einer 
vorübergehenden kleingärtnerischen Nutzung 
kann nur gefaßt werden, wenn öffentliche Rück
sichten einer derartigen Nutzung nicht entgegen
stehen. Dieser Beschluß tritt, wenn er nicht verlän
gert wird, nach zehn Jahren außer Kraft." 
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6. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Kleingärten innerhalb einer Kleingartenan
lage und Einzelkleingärten müssen unmittelbar 
oder mittelbar über einen rechtlich gesicherten 
Zugang mit einer öffentlichen Verkehrsfläche in 
Verbindung stehen." 

7. § 5 Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Die Größe eines Kleingartens soll minde
stens 250 m2 und höchstens 400 m2 betragen. 
Abweichungen hievon können in berücksichti
gungswürdigen Fällen bis zu einer Mindestgröße 
von 120 m2 und bis zu einer Höchstgrenze von 
650 m2 bewilligt werden, wenn dies die zweckmä
ßige Aufteilung der Grundflächen erfordert; 
Gemeinschaftsflächen dürfen darüber hinaus das 
Ausmaß von 650 m2 übersteigen. Diesen Flächen
ausmaßen sind die den Kleingärten und Gemein
schaftsflächen vorgelagerten Trennstücke der Auf
schließungs- beziehungsweise Nebenwege nicht 
zuzurechnen. Die Breite von Kleingärten soll min
destens 10 m betragen." 

8. § 5 Abs. 6 hat zu lauten: 

„(6) Bei Schaffung von Kleingärten gemäß § 13 
der Bauordnung für Wien sind die Aufschließungs
beziehungsweise Nebenwege innerhalb einer 
Anlage bei beiderseitiger Bebauungsmöglichkeit bis 
zur Achse des Aufschließungsweges beziehungs
weise des Nebenweges, bei einseitiger Bebauungs
möglichkeit bis zur ganzen Breite senkrecht zur 
Achse und von dieser aus zu den seitlichen Gren
zen des Kleingartens gemessen, gleichzeitig mit der 
grundbücherlichen Durchführung in selbständige 
Trennstücke zu legen, die der Einlage des angren
zenden Kleingartens zuzuschreiben sind. Bei 
Bruchpunkten und bei Eckbildungen erstreckt sich 
diese Verpflichtung auch auf die zwischen den 
Senkrechten gelegenen Grundflächen." 

9. § 6 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Aufschließungswege müssen mindestens 3 m 
breit sein, bei Richtungsänderungen einen äußeren 
Radius von 10 m zulassen und mit der öffentlichen 
Verkehrsfläche in Verbindung stehen. Die Herstel
lung, die Erhaltung, eine etwaige Beleuchtung und 
die Reinigung der Aufschließungswege und Neben
wege obliegen den Nutzungsberechtigten der zu 
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